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Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Tech-
nologie und Tourismus 

 
25. Außenwirtschaftsförderung - Land muss Finanzierungs-

anteil am San Francisco-Büro reduzieren 
 

Von 2018 bis 2022 hat das Land ein Verbindungsbüro für nord-
deutsche Unternehmen in San Francisco mit 1,5 Mio. € finanziert. 
Dabei zahlt Schleswig-Holstein mit jährlich 300.000 € mehr als 
das Fünffache des Beitrags der Partner Hamburg und Bremen, 
obwohl deren Unternehmen auf das gleiche Leistungsspektrum 
zurückgreifen können wie die schleswig-holsteinische Wirt-
schaft. Dieses Missverhältnis muss korrigiert werden. 
 
Bis 2022 förderte das Land zudem die Beteiligung von Unter-
nehmen an international ausgerichteten Messen. Der LRH hat 
erhebliche Mitnahmeeffekte der Förderung festgestellt und 
bezweifelt, dass die Maßnahme einen wesentlichen Einfluss auf 
das außenwirtschaftliche Engagement der schleswig-
holsteinischen Wirtschaft ausüben kann. Das Land sollte die 
Förderung dauerhaft einstellen. Die Messegemeinschaftsstände 
der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-
Holstein GmbH sowie Förderangebote des Bundes bieten aus-
reichende Alternativen. 
 

25.1 Aufgaben des Landes in der Außenwirtschaftsförderung sind über-
schaubar 
 
Die Außenwirtschaftsförderung Schleswig-Holsteins bewegt sich sowohl 
hinsichtlich der eingesetzten Instrumente als auch des Mittelvolumens in 
einem vergleichsweise überschaubaren Rahmen. Diese Zurückhaltung ist 
angesichts der vom Bund sowie den Auslandshandelskammern bereitge-
stellten Angebote nachvollziehbar und geboten. So fördert der Bund etwa 
Markterschließungen und Messeteilnahmen und bietet über sein Tochter-
unternehmen Germany Trade and Invest GmbH diverse Informationen und 
Serviceleistungen für exportorientierte Unternehmen an. Die Auslands-
handelskammern wiederum halten auf allen wichtigen Märkten eigene 
Büros vor und können Unternehmen beispielsweise beim Markteintritt und 
beim Aufbau eigener Repräsentanzen im Ausland unterstützen. 
 
Die ergänzenden außenwirtschaftlichen Förderaktivitäten des Landes kon-
zentrierten sich in den vergangenen Jahren auf 
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• den Aufbau und Betrieb eines Verbindungsbüros in San Francisco,  
• die Förderung von Messeteilnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU), 
• die Bereitstellung von Firmengemeinschaftsbüros in ausgewählten Aus-

landsmärkten, 
• die Finanzierung von Beratungsangeboten in den Bereichen Außen-

wirtschaft und Messen bei der Wirtschaftsförderung und Technologie-
transfer Schleswig-Holstein GmbH (WT.SH) sowie 

• die Pflege von Außenwirtschaftsbeziehungen und Partnerschaften im 
Ausland mittels Delegationsreisen u. ä. 

 
Die operative Förder- und Beratungstätigkeit erfolgt dabei weitgehend 
durch die WT.SH, während das Wirtschaftsministerium sich auf Steue-
rungstätigkeiten konzentriert. Für die oben genannten Aufgaben wurden 
im Prüfungszeitraum 2014 bis 2021 zwischen 1 und 1,6 Mio. € pro Jahr 
ausgegeben. Die Personalkosten (ca. 2,25 Stellen) für die Steuerungsauf-
gaben im Wirtschaftsministerium sind dabei nicht berücksichtigt. 
  

25.2 Land zahlt Löwenanteil der Kosten des norddeutschen Verbindungs-
büros in San Francisco 
 
Auf Initiative des Landes hat die WT.SH im Sommer 2018 das Northern 
Germany Innovation Office (NGIO) in San Francisco eingerichtet. Dabei 
greift die WT.SH gegen Entgelt auf Räumlichkeiten und Personal des 
Büros der dortigen Auslandshandelskammer zurück. Das NGIO soll insbe-
sondere das Ziel verfolgen, norddeutsche Unternehmen und Hochschulen 
in ein Netzwerk mit Technologieunternehmen im Großraum San Francisco 
einzubinden. Dabei sollen die Unternehmen u. a. über aktuelle technolo-
gische Trends informiert und bei der Entwicklung digitaler Produkte unter-
stützt werden. 
 
Von Beginn an waren neben dem Land Schleswig-Holstein die Freie und 
Hansestadt Hamburg (Hamburg), die Stadt Kiel, Dataport und einige 
wenige private Unternehmen als Finanzierungspartner und Nutzer des 
NGIO eingebunden. Die Freie Hansestadt Bremen (Bremen) folgte ab 
2019. Die erste Projekt- und Finanzierungsphase endete 2021. Danach 
wurde das Projekt bis zunächst Mitte 2024 verlängert. 
 
Festzustellen ist, dass das Land Schleswig-Holstein den mit Abstand größ-
ten Teil der Kosten des NGIO finanziert. Seit Beginn des Projekts bezu-
schusst es den Betrieb mit 300.000 € pro Jahr. In der ersten Projektphase 
bis Ende 2021 entsprach dies einem Anteil von ca. 60 % der Gesamt-
kosten von jährlich etwa 512.000 €. Der Zuschuss beläuft sich damit auf 
mehr als das Fünffache der Zahlungen der beiden anderen beteiligten 



197 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2023 

Länder Hamburg und Bremen. Und das, obwohl deren Unternehmen 
grundsätzlich die gleichen Dienstleistungen des NGIO in Anspruch neh-
men können wie diejenigen Schleswig-Holsteins.  
 
Entgegen der Zielsetzung des Wirtschaftsministeriums ist es bisher nicht 
gelungen, die privaten Finanzierungsanteile nennenswert zu erhöhen, die 
beteiligten Partner Hamburg und Bremen zu einer Anhebung ihrer Bei-
träge zu bewegen und die übrigen norddeutschen Länder zu einer Beteili-
gung am NGIO zu motivieren. Von daher wird sich an dem bestehenden 
Missverhältnis einer überproportionalen Finanzierung des Büros durch das 
Land Schleswig-Holstein auch in der aktuellen Projektphase bis Mitte 2024 
nichts ändern. 
 
Inhaltlich lässt sich die Arbeit des NGIO für den LRH nicht abschließend 
beurteilen. In einer Zwischenevaluation durch die WT.SH wird auf eine 
Vielzahl an Kontaktvermittlungen, Veranstaltungen und Beratungsterminen 
verwiesen, die vom NGIO initiiert bzw. durchgeführt wurden. Zudem haben 
die Finanzierungspartner in einer Befragung die Arbeit des NGIO positiv 
beurteilt. Noch bleibt aber offen, ob sich die Tätigkeit mittelfristig auch in 
Form konkreterer Ergebnisse, wie etwa finanziell bedeutender erfolg-
reicher Geschäftsanbahnungen, auszahlen wird. Die niedrige Zahlungs-
bereitschaft kooperierender Unternehmen könnte darauf hindeuten, dass 
die norddeutsche Wirtschaft dem NGIO noch nicht den Stellenwert ein-
räumt, der als Voraussetzung für eine dauerhafte Einrichtung anzustreben 
wäre. 
 
Hinsichtlich des künftigen finanziellen Engagements des Landes hält der 
LRH es für unabdingbar, dass es spätestens nach Ablauf der aktuellen 
Projektphase zu einer Angleichung der Beiträge der beteiligten Länder 
kommt. Ziel muss sein, hierdurch und durch die Anwerbung weiterer priva-
ter und öffentlicher Partner die Finanzierungsbeiträge aus dem Landes-
haushalt substanziell zu reduzieren. Werden diesbezüglich keine Fort-
schritte erzielt, muss die Weiterführung des Projekts in der bisherigen 
Form überdacht werden. 
 
Das Wirtschaftsministerium verweist auf die Bedeutung des Silicon Val-
ley auf dem Feld der digitalen und internetbasierten Technologien. Das 
NGIO sei vom Land gegründet worden, um an diesen zukunftsträchtigen 
Entwicklungen teilzuhaben und norddeutschen Unternehmen Zugang zu 
Netzwerken und Märkten vor Ort zu erleichtern. Es sei selbstverständlich, 
dass sich das Wirtschaftsministerium weiter engagieren werde, die 
Finanzierungsanteile der beteiligten Länder zu erhöhen bzw. die Länder 
Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen einzubinden. 
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Der LRH betont, dass es nicht bei bloßen Appellen an eine höhere Zah-
lungsbereitschaft bleiben darf. Vielmehr sollte das Land bei ausbleibenden 
Finanzierungszusagen der Partner das Aufgabenspektrum des Büros 
sowie den eigenen finanziellen Beitrag auf den Prüfstand stellen. 
 

25.3 Messeförderung erfolgt nach dem Gießkannenprinzip 
 
Über die Internationalisierungsrichtlinie1 hat das Land im Landespro-
gramm Wirtschaft (LPW) von 2016 bis Ende 2021 knapp 500 Messebetei-
ligungen von Unternehmen gefördert. Hierfür wurden etwa 2,3 Mio. € 
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE) bewilligt. Da die Maßnahme bei der Aufstellung des Operatio-
nellen Programms für die neue EFRE-Förderperiode 2021 - 2027 nicht 
zum Zuge kam, können derzeit bis auf weiteres keine neuen Förder-
anträge mehr gestellt werden.  
 
Ziel der Messeförderung war es, Unternehmen zu außenwirtschaftlichen 
Aktivitäten zu motivieren und Exportpotenziale durch die Teilnahme an 
internationalen Messen im In- und Ausland zu erschließen. Hierfür wurden 
50 % der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 10.000 € pro Messeteil-
nahme erstattet. Die Richtlinie enthielt einige Regelungen, die Mitnahme-
effekte begrenzen sollten. So war vorgesehen, dass erstmalige Auslands-
aktivitäten bevorzugt gefördert werden, dass die Messebeteiligung auf 
konkrete Auslandsmärkte ausgerichtet werden sollte und dass maximal 
3 Teilnahmen an der gleichen Messe mit degressiv ausgestalteten Förder-
quoten bezuschusst werden konnten. In der Förderpraxis kamen diese 
Kriterien aber kaum zum Tragen.  
 
In vielen Fällen war aus den Projektakten erkennbar, dass die Unter-
nehmen unabhängig von der Förderung und schon lange zuvor Anstren-
gungen zur Erschließung von Auslandsmärkten verfolgt hatten. Ein Anreiz-
effekt ging von der Förderung daher nicht aus. Daneben spielte im 
Bewilligungsprozess die in der Richtlinie geforderte Ausrichtung der 
Messeteilnahme auf bestimmte Zielmärkte keine Rolle. 
 
Nahezu völlig ins Leere lief die Auflage, die gleiche Messe nur maximal 
3 Mal zu fördern. Auf Veranlassung des Wirtschaftsministeriums ließ die 
WT.SH im Antragsverfahren von Beginn an all jene Messeförderungen bei 
der Zählung unberücksichtigt, die aus Vorgängerprogrammen des LPW 
gefördert worden waren. Nachdem die Mittel anfangs nur schleppend 
abflossen, wurde eine Richtlinienänderung 2017 genutzt, um bei der 

                                                      
1  Vgl. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Internationalisie-

rung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Markterschließung im Ausland 
(Internationalisierungsrichtlinie - INT), Amtsbl. Schl.-H. 2017, S. 873 ff. 
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Zählung nochmals neu zu beginnen und somit alle Messeteilnahmen vor 
Mai 2017 außen vor zu lassen.  
 
Damit konnte die Förderung entgegen der ursprünglichen Intention nahezu 
uneingeschränkt genutzt werden, um die routinemäßige und wiederholte 
Teilnahme an den gleichen Messen zu finanzieren. Von daher überrascht 
nicht, dass etliche Unternehmen von Mehrfachförderungen profitierten. So 
erhielt beispielsweise ein Zuwendungsempfänger 8 Messeförderungen 
innerhalb von 3,5 Jahren.  
 
Der LRH bezweifelt die Zielgerichtetheit und Notwendigkeit der Förderung. 
Die mit der Richtlinie angestrebten Effekte auf Indikatoren wie die Außen-
handelsumsätze und die Exportquote der schleswig-holsteinischen Wirt-
schaft dürften angesichts der niedrigen Fördersummen und dem geringen 
Anteil der mit der Förderung erreichten Unternehmen zudem vernachläs-
sigbar gering sein. 
 
Angesichts der vom Bund vorgehaltenen Messeförderprogramme und der 
Möglichkeit zur Partizipation an Messegemeinschaftsständen der WT.SH 
hält der LRH die Förderung für entbehrlich. Auf eine Wiederaufnahme des 
Programms - wie in der Vergangenheit nach zwischenzeitlicher Einstellung 
geschehen - sollte dauerhaft verzichtet werden. 
 

25.4 Förderung der Teilnahme an Firmengemeinschaftsbüros nur 
schwach nachgefragt 
 
Die WT.SH bietet schleswig-holsteinischen Unternehmen die Beteiligung 
an Firmengemeinschaftsbüros in ausgewählten Ländern an. Diese 
Schleswig-Holstein Business Center (SHBC) werden nicht von der WT.SH 
selbst, sondern von Partnern vor Ort wie den Auslandshandelskammern 
betrieben. Durch die Bündelung der Nachfrage schleswig-holsteinischer 
Unternehmen seitens der WT.SH können den Unternehmen i. d. R. 
günstigere Konditionen gegenüber einer direkten Inanspruchnahme der 
Leistungen beim ausländischen Partner angeboten werden.  
 
Festzustellen ist, dass die Anzahl der die SHBC nutzenden Unternehmen 
von zwischenzeitlich bis zu 150 (2017) in den letzten Jahren zurückge-
gangen ist und 2021 nur noch bei 92 lag. In der Folge hat die WT.SH das 
Angebot an SHBC reduziert. Wurden 2017 noch 7 SHBC betrieben, 
bestehen derzeit nur noch Büros in China und Indien. 
 
In den vergangenen Jahren ist es der WT.SH weitgehend gelungen, die ihr 
von den SHBC-Partnern im Ausland in Rechnung gestellten Entgelte 
sowie ihre eigenen administrativen Kosten durch entsprechende Unter-
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nehmensgebühren zu decken. Ihre Defizite bewegten sich im Zeitraum 
2017 bis 2021 zwischen 24.000 € und 81.000 €. 
 
Der LRH bewertet die SHBC grundsätzlich als ein niedrigschwelliges 
Angebot für KMU, das auf vorhandene Strukturen im Zielland zurückgreift 
und dessen Kostenbelastungen und finanzielle Risiken für die WT.SH und 
damit das Land überschaubar ausfallen. Das Engagement ist daher unter 
Wirtschaftlichkeitsaspekten gut vertretbar und steht im Einklang mit dem 
Förderauftrag der WT.SH. Zu konstatieren ist aber auch, dass von dem 
Instrument angesichts der geringen und in den vergangenen Jahren 
zurückgehenden Nachfrage keine bedeutenden außenwirtschaftlichen 
Impulse für die schleswig-holsteinische Wirtschaft erwartet werden 
können. 
 
Hinzu kommt, dass das Land über die Außenwirtschaftsförderungsricht-
linie1 Zuschüsse an KMU gewährt, die die Firmengemeinschaftsbüros nut-
zen. Hierfür können für einen 18-monatigen Zeitraum maximal 15.000 € 
bewilligt werden. Die Inanspruchnahme des Programms ist seit mehreren 
Jahren äußerst niedrig. Zwischen 2015 und 2021 wurden jeweils nur zwi-
schen 20.000 und 60.000 € Fördermittel pro Jahr bewilligt. Der LRH 
bezweifelt, dass der mit dem Programm einhergehende administrative 
Aufwand im Wirtschaftsministerium (Richtlinienbetreuung und -steuerung) 
und bei der WT.SH (Förderprojektabwicklung) bei anhaltend niedriger 
Fördernachfrage noch in einem angemessenen Verhältnis zu den Förder-
wirkungen steht. So machten beispielsweise 2018 allein die direkt von der 
WT.SH in Rechnung gestellten Abwicklungskosten von 8.000 € mehr als 
40 % des Fördervolumens aus. Auch wenn es sich nur um geringe Sum-
men handelt, sollte perspektivisch darüber nachgedacht werden, die finan-
ziellen und personellen Ressourcen in Ministerium wie WT.SH für andere 
Zwecke einzusetzen und die Förderrichtlinie auslaufen zu lassen. 
 
Das Wirtschaftsministerium hält die Außenwirtschaftsförderungsrichtlinie 
für ein wichtiges Förderinstrument, mit dem schleswig-holsteinische KMU 
bei der Markterschließung in Drittländern unterstützt werden könnten. Zu 
beachten sei, dass gemäß einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirt-
schaft ein ungenutztes Exportpotenzial der schleswig-holsteinischen Wirt-
schaft von 10 Mrd. US-Dollar gegeben sei. Dieses bestehe insbesondere 
für den chinesischen und indischen Markt. Die dort ansässigen SHBC 
stellten ein wichtiges Instrument dar, um dieses Potenzial ansatzweise 
ausschöpfen zu können. 

                                                      
1  Vgl. Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an mittelständische Unternehmen 

zur Förderung der Markterschließung im Ausland (Außenwirtschaftsförderungsrichtlinie - 
AWR), Amtsbl. Schl.-H. 2022, S. 1719 ff. 



201 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2023 

Der LRH spricht sich nicht für eine Schließung der beiden verbliebenen 
SHBC aus. Er bezweifelt allerdings, dass sich der administrative Aufwand 
einer gesonderten Unternehmensförderung angesichts der sehr niedrigen 
Inanspruchnahme des Programms tatsächlich lohnt. Bei realistischer 
Betrachtung wird die Außenwirtschaftsförderungsrichtlinie keinen 
nennenswerten Beitrag zur Hebung der in Rede stehenden Exportpoten-
ziale leisten. 
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